
Nr . 34 Staatsanzeiger für das Land Hessen – 21 . August 2017 Seite 795

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 
Naturschutzgebiet „Breiter Berg bei Haselstein“

Vom 1. August 2017

Aufgrund von § 22 und § 25 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 29 . Juli 2009 (BGBl . I S . 2542), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1298), in Verbindung 
mit § 12 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnatur-
schutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20 . Dezember 2010 (GVBl . I 
S . 629), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17 . Dezember 2015 
(GVBl . S . 607), wird, nachdem den Naturschutzvereinigungen ge-
mäß § 63 Abs . 2 des Bundesnaturschutzgesetzes Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde, verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Breiter Berg bei 
Haselstein“ vom 7 . Dezember 1997 (StAnz . S . 3985), geändert 
durch Verordnung vom 27 . August 2013 (StAnz . S . 1218), wird wie 
folgt geändert:

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Das Naturschutzgebiet „Breiter Berg bei Haselstein“ ist Bestand-
teil der Kernzonenkulisse des Biosphärenreservates Rhön . Es be-
steht aus Flächen in der Gemarkung Haselstein der Gemeinde 
Nüsttal im Landkreis Fulda . Es hat eine Größe von 182,24 ha . 
Das Gebiet gliedert sich in eine Kernzone von 170,1 ha und eine 
Pflegezone von 12,14 ha . Die örtliche Lage des Naturschutzgebie-
tes ergibt sich aus der in der Anlage 1 zu dieser Verordnung ver-
öffentlichten Übersichtskarte .“

§ 1 Abs. 3 Satz 4 wird aufgehoben.

Artikel 2

1 . Art . 2 Nr . 2 bis 4 und die Anlagen der Verordnung vom 27 . Au-
gust 2013 werden aufgehoben .

2 . Die Abgrenzungskarten sind Bestandteil dieser Verordnung .

3 . Die Abgrenzungskarten werden archivmäßig geordnet beim

Regierungspräsidium Kassel
– Obere Naturschutzbehörde –
Steinweg 6
34117 Kassel

niedergelegt . Die Karten können dort während der Dienst-
stunden von jedermann eingesehen werden .

4 . Weitere Ausfertigungen der Abgrenzungskarten werden 
archivmäßig geordnet beim

Landkreis Fulda
Hessische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservat Rhön
Groenhoff-Haus Wasserkuppe
36129 Gersfeld 

Landkreis Fulda
FD Natur und Landschaft
Wörthstraße 15
36037 Fulda

bereit gehalten und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft .

Kassel, den 1 . August 2017

Regierungspräsidium Kassel
– Obere Naturschutzbehörde –
gez . Dr . Lübcke
Regierungspräsident 
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Maßstab 1 : 25000
Kartengrundlagen: Topographische Karte 1:25000, mit Genehmigung des 
Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG) 

-Obere Naturschutzbehörde-
Regierungspräsidium Kassel

"Breiter Berg bei Haselstein"

Übersichtskarte als Anlage 1 
zur 2. Änderungsverordnung über das Naturschutzgebiet

Kassel,                         

              gez.

              Dr. Lübcke
              Regierungspräsident
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